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VLV-Bedingungskennzahl 82/002.327/220302 4350 2022/03 (KK27)

Besondere Bedingung Nr. KK27 (Fassung 2022)
Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer)

Auf Grund der vom Versicherungsnehmer im Antrag abgegebenen Erklärung, den Ersatz von Umsatzsteuer 
(Mehrwertsteuer) nicht zu beanspruchen, ist auf den Beitrag zur Fahrzeug-Kaskoversicherung ein Nachlass 
eingeräumt.

Demnach erfolgt im Versicherungsfall keine Vergütung von Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer). 

Handelt es sich bei dem versicherten Fahrzeug um ein Elektrofahrzeug mit Anschaffungskosten über  
EUR 40.000,-- und nicht mehr als EUR 80.000,-- brutto, ersetzt der Versicherer jedoch auch jenen Betrag, 
den der Versicherungsnehmer im Zuge der Eigenverbrauchsbesteuerung für die schadengegenständliche 
Reparatur aufzuwenden hat.


